
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 10.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Referendum, Digitalisierung, Innere Sicherheit, Polizei
Akteure Noser, Ruedi (fdp/plr, ZH) SR/CE
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ackermann, Marco
Bernet, Samuel
Frick, Karin
Heidelberger, Anja

Bevorzugte Zitierweise

Ackermann, Marco; Bernet, Samuel; Frick, Karin; Heidelberger, Anja 2024. Ausgewählte
Beiträge zur Schweizer Politik: Referendum, Digitalisierung, Innere Sicherheit, Polizei,
2015 - 2019. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität
Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 10.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Datenschutz und Statistik

2Öffentliche Finanzen
2Direkte Steuern

3Infrastruktur und Lebensraum
3Energie

3Energiepolitik

3Parteien, Verbände und Interessengruppen
3Verbände

3Gewerbe, Dienstleistungen, Konsum

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
UREK-SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
RTVG Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
OR Obligationenrecht
VSE Verband schweizerischer Elektrizitätswerke

DFF Département fédéral des finances
CEATE-CE Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil des Etats
PME petites et moyennes entreprises
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision
USAM Union suisse des arts et métiers
CO Code des obligations
UCS Union des centrales suisses d'électricité

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Dass die Schweiz eine E-ID schaffen soll, war im Ständerat genauso unbestritten wie im
Nationalrat. Die Frage aber, ob die E-ID ein rein staatliches Produkt sein soll oder ob
der Staat dafür mit privatwirtschaftlichen Anbietern zusammenarbeiten darf, war in der
ständerätlichen Debatte zum E-ID-Gesetz in der Sommersession 2019 mindestens
genauso umstritten. Ähnlich wie der Nationalrat befasste sich also auch der Ständerat
zuerst mit einem Rückweisungsantrag, demzufolge der Bundesrat die Vorlage
dahingehend anpassen müsste, dass die Ausstellung einer E-ID als öffentliche Aufgabe
definiert und eine Verwaltungsstelle mit deren Ausstellung beauftragt wird. Für
Antragstellerin Anita Fetz (sp, BS) war klar, dass die E-ID «genauso wie der rote Pass»
allein vom Staat herausgegeben werden dürfe. Da mit der E-ID zentrale Staatsaufgaben
wie Steuern, elektronische Patientendossiers oder vielleicht einmal E-Voting verknüpft
sein werden, fielen bei deren Verwendung sensible Daten an, die «nicht in private
Hände, auch nicht in datengeschützte private Hände» gelegt werden sollten. Umfragen
hätten gezeigt, dass die Bevölkerung dem Staat diesbezüglich das grössere Vertrauen
entgegenbringe als der Privatwirtschaft. Das vom Bundesrat vorgebrachte Argument,
der Staat könne dem technologischen Wandel nicht genügend folgen, sei im 21.
Jahrhundert gar fragwürdig, denn wenn das tatsächlich so wäre, «dann würde er [der
Staat] sich abschaffen». Wäre der Staat tatsächlich technologisch inkompetent, fragte
Fetz rhetorisch, wie sollte er dann Cybersicherheit schaffen oder ein sicheres E-
Voting-System anbieten können? Überdies befürchtete sie, dass man bestimmte
Dienstleistungen aus dem Kreise der E-ID-anbietenden Firmen nur noch mit einer E-ID
nutzen werden könne, weil diese ein zu starkes Interesse daran hätten, die E-ID zu
promoten. Diese Fehler solle man besser jetzt mittels Rückweisung korrigieren, als das
Scheitern in einer Referendumsabstimmung in Kauf zu nehmen, begründete Fetz ihr
Begehren. Die anschliessende Diskussion um die Machtverteilung zwischen Staat und
Markt bei der E-ID verlief überhaupt nicht entlang der klassischen, parteipolitischen
Links-Rechts-Konfliktlinie. Während sich die SP-Fraktion selbst gespalten zeigte und
Claude Janiak (sp, BL), der noch in der Kommission mit seinem Rückweisungsantrag
gescheitert war, im Rat auf die Unterstützung des Antrags Fetz verzichtete, pflichtete
SVP-Vertreter Hannes Germann (svp, SH) seinem SP-Ratskollegen Paul Rechsteiner (sp,
SG) in dessen Votum für eine staatliche Lösung bei. «Es kommt ja nicht alle Tage vor
[...], dass wir gleicher Meinung sind», kommentierte Germann dies.
Auf der anderen Seite plädierten Kommissionssprecher Beat Vonlanthen (cvp, FR), FDP-
Ständerat Ruedi Noser (fdp, ZH) sowie Bundesrätin Karin Keller-Sutter für Eintreten. Es
handle sich bei der E-ID eben – anders als in den Medien oft kommuniziert – nicht um
einen Ausweis, sondern um ein «qualifiziertes Login», das besonders vertrauenswürdig
sein soll, aber keinen digitalen Pass darstelle, so Keller-Sutter. Als weiteres Argument
gegen die Rückweisung wurde angeführt, schnelles Handeln sei erforderlich, da die
Schweiz im Bereich digitale Identität den Anschluss zu verlieren drohe und
internationale Lösungen, beispielsweise von Google, Facebook oder Apple, diese
Funktion übernehmen könnten, wenn die Schweiz nicht zeitnah eine E-ID anbiete.
Beispiele aus anderen Ländern zeigten zudem, dass rein staatliche Lösungen wie in
Deutschland oder Grossbritannien mit einer Marktdurchdringung von drei Prozent nicht
sehr erfolgreich seien. Demgegenüber erreichten skandinavische Länder, die mit einer
privatwirtschaftlichen Lösung arbeiteten, Marktdurchdringungsraten von bis zu 90
Prozent, was zeige, dass dies auch für die Schweiz der richtige Weg sei. Die Hoheit über
die Personenidentifizierungsdaten bleibe auch bei diesem Modell vollumfänglich beim
Staat, nur müsse der Staat nicht alle Kosten für die technologische Umsetzung selber
tragen. Mit 32 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen lehnte der Ständerat den
Rückweisungsantrag schliesslich deutlich ab.
Als Eintreten einmal beschlossen war, verlief die weitere Detailberatung des
Gesetzesentwurfs ausgesprochen unspektakulär. Die grösste Änderung, die der
Ständerat einbrachte, war die Einführung einer unabhängigen, vom Bundesrat zu
wählenden E-ID-Kommission (Eidcom), die anstelle des ursprünglich dafür
vorgesehenen Informatiksteuerungsorgans des Bundes die Anerkennung und Kontrolle
der Identity Provider übernehmen wird. Diese Neuerung, die schon von der Kommission
geschlossen unterstützt worden war, wurde vom Ständerat stillschweigend
gutgeheissen. Zudem strich die kleine Kammer den Artikel über die Sorgfaltspflichten
aus dem Entwurf – ein Anliegen, das im Nationalrat noch gescheitert war – mit der
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Begründung, es sei so klarer, dass ohnehin die Sorgfaltspflichten des OR gelten. Um der
Kritik am privatwirtschaftlichen Modell etwas entgegenzukommen, wurde dem Bund
überdies die Möglichkeit gegeben, jederzeit ein eigenes E-ID-System anzubieten, und
nicht nur ausdrücklich subsidiär zum Markt, sowie sich an privaten Anbietern zu
beteiligen – um diese beispielsweise aufzukaufen, wenn ansonsten die Übernahme
durch ein ausländisches Unternehmen bevorstünde. Mit 33 zu 4 Stimmen bei 2
Enthaltungen stimmte der Ständerat dem Entwurf zu und übergab ihn mit den
geschaffenen Differenzen zurück an den Nationalrat. Am Konzept der staatlich-
privatwirtschaftlichen Aufgabenteilung bei der E-ID wird das Parlament wohl nichts
mehr ändern. Medienberichten zufolge befinde sich die «Allianz gegen die private E-
ID» schon in den Startlöchern für das Referendum. 1

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Am 12. Februar 2017 wurde über das Referendum zur Unternehmenssteuerreform III
abgestimmt, wobei sich die Stimmbürger mit 59,1 Prozent Nein-Stimmen gegen die
Reform aussprachen. Eine erste, nach demografischen, geografischen und politischen
Variablen gewichtete Nachbefragung der Tamedia zeigte, dass sich lediglich die FDP-
Sympathisanten mehrheitlich für die Steuerreform ausgesprochen (67% Zustimmung),
die Anhänger der übrigen bürgerlichen Parteien die Vorlage jedoch teilweise deutlich
abgelehnt hatten. Gerade die kritische Haltung der SVP-Sympathisanten zur Vorlage
(47% Zustimmung) veranlasste zahlreiche Kommentatoren dazu, den Grund für die
Ablehnung (auch) in der Verunsicherung der Stimmbürger sowie in einem
Vertrauensverlust gegenüber der Wirtschaft oder zumindest in einem Misstrauen
gegenüber der international tätigen Wirtschaft zu suchen.
Einig war man sich in den Tagen nach der Abstimmung vor allem darüber, dass es nun
schnell gehen müsse mit einer neuen Vorlage. Einerseits drohe der Schweiz ein Platz
auf der von der EU verfassten schwarzen Liste der Steueroasen, wenn die bisherigen
Privilegien nicht rasch abgeschafft werden. Andererseits bestehe nun eine Rechts- und
Planungsunsicherheit für die betroffenen Unternehmen, die es zu beheben gelte.
Schliesslich teilten aber auch die Kantone den Wunsch nach einer schnellen Lösung, da
sich zahlreiche Reformen der kantonalen Gewinnsteuern auf die nationale Vorlage
abgestützt hätten. Entsprechend sprachen die Abstimmungsverlierer vielerorts davon,
dass die Linke jetzt – wie während der Kampagne angekündigt – Hand bieten müsse für
eine schnelle Lösung. Unklar ist jedoch, wie eine solche Lösung aussehen soll. So wisse
der Bundesrat gemäss der NZZ nun dank der Abstimmung zwar, was das Volk nicht
wolle, unklar sei aber noch immer, was es wolle. Die meisten Kommentatoren
erachteten eine Unternehmenssteuerreform IV, also einen kompletten Neubeginn der
Verhandlungen, als nicht nötig, da die meisten Argumente bereits auf dem Tisch lägen. 
Möglich wäre daher ein sogenannter Plan B, der gemäss Beat Jans (sp, BS) verschiedene
Elemente beinhalten müsste, welche die SP bereits während der Parlamentsdebatte
gefordert hatte. Dazu könnten zum Beispiel der Verzicht auf den Steuerabzug auf fiktive
Eigenkapitalzinsen und auf eine übermässige Anrechnung des Forschungsaufwandes,
eine engere Fassung der Patentbox, eine Versteuerung der Dividenden grosser
Beteiligungen zu mindestens 80 Prozent als Einkommen, die Einführung einer
Kapitalgewinnsteuer sowie die Senkung der Bundesbeiträge an die Kantone gehören. Er
stellte zudem einen vollen Plan B der SP für die Frühlingssession 2017 in Aussicht. 
Je nach Reichweite der Forderungen der Abstimmungsgewinner könnte sich eine
schnelle Verabschiedung eines solchen Plan B jedoch als schwierig erweisen. Dieser
Problematik würde der sogenannte Plan C Abhilfe schaffen, der die Steuerreform in
zwei Phasen aufteilen möchte. In einer ersten Phase würden die bisher wenig
umstrittenen Massnahmen kurzfristig umgesetzt, dazu zählen gemäss Ruedi Noser (fdp,
ZH) die Abschaffung der alten Steuerregime, eine tiefe, auf fünf Jahre beschränkte
Übergangsbesteuerung für die Unternehmen, eine Änderung des Berechnungsmodus
für den NFA sowie die bisher vorgesehenen Kompensationszahlungen des Bundes an
die Kantone in der Höhe von CHF 1,1 Mia. Dies würde dem Bund mehr Zeit geben, die
umstritteneren Punkte wie die Gegenfinanzierung der Steuerreform und neue
Steuerprivilegien auszuhandeln. 
Unklar bleibt der konkrete Zeitplan: Die Abstimmungssieger verlangen vom Bundesrat,
bis zum Sommer 2017 eine neue Botschaft auszuarbeiten. Dies wäre jedoch nur
möglich, wenn keine neue Vernehmlassung durchgeführt und entsprechend auch
entgegen deren Forderungen, die Städte und Gemeinden nicht stärker in die Reform
einbezogen würden. Entsprechend sprach Bundesrat Maurer nach der Abstimmung
davon, dass eine Botschaft des Bundesrates nicht vor Ende 2017 zu erwarten sei. Nach
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seiner Sitzung vom 22. Februar 2017 kündigte der Bundesrat hingegen an, dass das EFD
bis Mitte 2017 unter Beteiligung von Kantonen, Städten, Gemeinden, politischen
Parteien und Verbänden „Eckwerte für eine neue Vorlage und Vorschläge für das
weitere Vorgehen“ ausarbeiten werde. 

Abstimmung vom 12. Februar 2017

Beteiligung: 45,2%
Ja: 989'306 (40,9%) / Stände: 3 1/2 	
Nein: 1'427'946 (59,1%) / Stände: 17 5/2 

Parolen: 
- Ja: SVP, FDP, CVP, BDP, GLP, EDU, Economiesuisse, Gewerbeverband,
Finanzdirektorenkonferenz
- Nein: SP, Grüne, EVP, PdA, Gewerkschaftsbund, Travail Suisse
- Stimmfreigabe: Städteverband 2

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Einstimmig gab im März 2018 auch die UREK-SR einer parlamentarischen Initiaitive
Badran (sp, ZH) zur Unterstellung der strategisch wichtigen Infrastrukturen des
Energiesektors (Wasserkraftwerke, Stromnetze und Gasnetze) unter die Lex Koller
Folge. Damit sollen diese für das einwandfreie Funktionieren der Schweiz notwendigen
Schlüsselinfrastrukturen vor einer ausländischen Übernahme geschützt werden. Es
gebe selten Geschäfte, in denen sich SVP-Stratege Christoph Blocher und Jaqueline
Badran einig seien, die Sorge um den Ausverkauf der inländischen Strom- und
Wasserversorgung an ausländische Investoren verbinde aber die beiden Zürcher
Politgrössen, postulierte der Tages-Anzeiger kurz vor der Kommissionssitzung. Nicht
nur Politikerinnen und Politiker der Polparteien wünschten sich eine
Gesetzesanpassung, wie die einstimmig gesinnte Kommission zu erkennen gab. Eine
«grosse Mauer gegen die Chinesen» könne so geschaffen werden, titelte der «Blick»,
und die wettbewerbsverzerrenden Aufkäufe durch den chinesischen Staatsfonds
könnten damit unterbunden werden, erklärte Ruedi Noser (fdp, ZH) in derselben
Zeitung. In der Offensive gegen eine etwaige Verkaufsbeschränkung stand gemäss
Tages-Anzeiger der VSE, da der Verband befürchtete, mit der Ausweitung der Lex Koller
«die bereits angespannte Lage der Elektrizitätswirtschaft zusätzlich [zu] verschärfen». 3
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Gewerbe, Dienstleistungen, Konsum

Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) ergriff im Januar das Referendum gegen
die Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG). Mit dem neuen
Gesetz würde die Höhe der Billag-Gebühr für Unternehmen nicht mehr pauschal,
sondern entsprechend der Höhe des erwirtschafteten Umsatzes festgelegt. Gemäss
dem SGV müssten die Unternehmen dadurch jährlich CHF 200 Mio. anstatt CHF 40 Mio.
bezahlen. Jean-François Rime, Präsident des SGV, sagte gegenüber der Tribune de
Genève, dass er mit dem neuen Gesetz für seine Unternehmen Billag-Gebühren in der
Höhe von CHF 4'500 bezahlen müsste, anstatt wie bisher CHF 700 bis 800. Jedoch
wären den Erläuterungen des Bundesrates zugfolge vor allem grosse Unternehmen von
der Revision betroffen. Rund drei Viertel der KMU, jene mit einem Umsatz unter CHF
500'000, müssten unter dem geänderten Gesetz keine Billag-Gebühren mehr bezahlen.
Ironischerweise beschloss Economiesuisse, deren Mitglieder durch die
Gesetzesänderung stärker zur Kasse gebeten würden, die Ja-Parole zum geänderten
RTVG. Auch der SGV trat keineswegs geschlossen gegen das neue RTVG an; Gastrosuisse
etwa, der Dachverband für Hotellerie und Restauration, war für die Einführung des
neuen Gesetzes. Wann immer Hans-Ulrich Bigler, Direktor des SGV, gefragt wurde,
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wieso dem Verband die Bekämpfung des neuen RTVG so wichtig sei, verwies er auf die
Verbandsstrategie, die vor sieben Jahren angepasst worden war und sich grundsätzlich
gegen neue Steuern, Gebühren und Abgaben richtet. „Also müssen wir dagegen
kämpfen, wenn man die Wirtschaft stärker belasten will“, wurde er im Tages-Anzeiger
zitiert. Gegenüber der NZZ sagte Bigler, dass er seit seiner Wahl zum Direktor des SGV
im Jahr 2008 den Verband zur Referendumskultur zurückführen und wieder zu jener
Kampforganisation aufbauen wolle, die der SGV in den 1980er Jahren gewesen sei. 

Was Bigler unter kämpfen versteht, zeigte sich in den drei Monaten vor der
Referendumsabstimmung, die auf den 14. Juni angesetzt war. Die Kampagne des SGV
wurde von diversen Politikern und Medien als gehässig aufgefasst und bediente sich
teilweise unlauterer Mittel (siehe Abstimmungskampf zur RTVG-Vorlage). In den Medien
kam der Verdacht auf, Bigler wolle sich mit der aggressiv geführten Kampagne
insbesondere im Hinblick auf die Nationalratswahlen im Herbst profilieren. Der 57-
Jährige war bereits 2011 als Nationalratskandidat auf der Zürcher FDP-Liste angetreten,
hatte die Wahl aber als siebter von vier gewählten Zürcher FDP-Nationalräten verpasst.
Er wehrte sich gegen den Vorwurf, das RTVG-Referendum für seine
Nationalratskandidatur zu instrumentalisieren: Die Abstimmungskampagne sei im Team
entwickelt worden und nicht von ihm alleine, zudem hätte man die Kampagne in einem
Nicht-Wahljahr genau gleich geführt. Der SGV verlor die Referendumsabstimmung im
Juni, wenn auch äusserst knapp. Bigler wurden aber gute Chancen auf einen
Nationalratssitz ausgerechnet, weil er mittlerweile erster Ersatzmann auf der FDP-Liste
war und weil der Zürcher FDP ein Sitzgewinn zugetraut wurde. Tatsächlich schaffte
Bigler im Herbst den Sprung in den Nationalrat: Er rutschte nach, nachdem Ruedi
Noser im zweiten Wahlgang in den Ständerat gewählt worden war. 4
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